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?65!A. B. 

zu 280/J 

An fr a g e b e a nt w 0 r tun g 

Die Abg. H 01" n und Genossen habpn am 30.JJärz d.J. an den Bundes­

minister für Handel und Wiederaufbau eine Anfrag~" betr~ffend Verwendung 

von Dienstzeiten und Amtstelephon für einen Funktionär eines privaten 

Vereines, gerichtet. 
, 

In BeanhvQl"tung dieser Anfrage teilt Bundeslninist,er für Handel und 

Wi e'deraufbau Dr. 1 1 1 i g folg~ndes roi t : 

Die "Ihteressengemeinschaft der Akademiker im öffentlichen Dienst n 

wurde mit der Zwecksetzung, die dienstrechtlichen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Interessen der Beamten mit abgeschlossener Hochsehu1-

bild~g zu fördern, im Februar 1954 gegründet<. 

In dieser Interessengemdnschaft sind die folgE'nden Berufsverbände 

zusammengeschlossen: 

'1Vereinigung der/Finanzakademiker Österreichs" 
"Verband der österreiohischen Mittelschullphrer" 
"Arbeitsg.emeinschaft der Diplomingenieure im ,Bundesvermessungsdienst lt 

'IDie im öffentlichen Di enst str-:henden :Mi tgli edel" des Verbandes der 
Forstingenieure" . 

"Verband der Lektoren und L"'hre~L' an österreichischen Hoohschulen" 
"Arbei tsg emeinschaft der Krankenansta.ltsapotheker, Österl'~ichsft 
!lVerband der Eisenbahnakademik.er" 
HLandesV'erbände der PostakadE!miker" 
"Fachver'band akademischer Beamter" 
lIDiE' im öffentlichen Dipnst stehpnden Mitglieder des Verbandes 
.der Aka.demikerinnen Österreichs' u"a. 

Die Bildung des Faohverbandes akademischer B~amter vrurde mit Be­

scheid der Sicherheitsdirektion Wien (Zl..: SD - v/517/54 vom 10.4.1954) 

nicht untersagt .. 
. Pressltnayer 

Der Fachverband hat Obervrirtschaftsrat Dr.Karl· . 

in seiner konstituierenden Sitzung zum Funktionär g,wä1alt. Dem Fachver-
\ 

band wurde über sein'3 Bitte VOll meinem Ressort ein Lokal im Regierungs-

gebäude zur Einrichtung eines Sekretariates im Juni 1954 überlassen gegen 

die Verpfliohtung, für die aufla.ufenden Unkosten (Miet!?, Betriebskcs t en, 

G~undsteu~r, Reinigungsg o 1d, Telephonbenützung, Beheizung und Beleuchtung) 

einen monatlichen Pauschalbetrag zu. entrichten. Ausserdem werden dem Fach-
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verband. SOhZ'el." UD4 X:anzleima.t~ria.l geg!.'!!!) Bezahl\Ulg zugE\wiesen. In den 

dem FaCb,vel'baa4 d!>!ueit ilberla.s5~nen Räum1i~hk~iten (VI oSt (lclt t Zimmer 

117/118) betinaet sich ,auoh jener Fernspreohappara.t, d'essen Klappf3.n­

nummer 2013 i11 dem in der Anfrage genannten Flugblatt erwähnt ist. 
. . . ) , . 

Es entsprioh~ J'liOl1t den Tatsachen, wenn in der Anfrag~ b,"'hauptet 

wird, dass ein Bundesbedi~nsteter sr-;:lne Arbeits'zeit 31m Teilfü,r die 1\U8-
. 

übung seiner Funktion bei' einem privaten Ver~in ver;lendet, ',7e,il Ober-

wirtschaftsrat Dr.PresslJnayer sf'ine Vereinsfunktion ehre:na.rotli~h und 
. I 

nach Abla.uf der Dienstzeit, d .. !. ab 18 Uhi' ausübt, was sowohl im Sinne 

der Oienstpragmatilt als auch in Wahrung demokratischer Grundsä.tze zuläs­

sig ist. 

Diese 'rätigkdt ist runso l'.'b~nswerter" als dieser Funktionär im Sinne 

der Zi"'lsetzun.g der Interessengem~inschaft das Standesniveau und die wirt­

schaftlichen Belange der im öff~ntlichen Di~nst stehenden Akad8miker zu 

fördern bestrebt ist.-

Ich stelle daher a;v.sdl'Üoklich fest, dass keine Unterstützung des Ver­

,eines von seiten irgend einer staat1ich~n St ell~ erfolgt I' -

loh h~be von der ,äberlassung der Räumlichkeiten im RegierUngsgebäude 

und de. Te+ephons gegen Bezahlung Kenntnis gehabt~ hiezu .die Genehmigung 

erteilt und kann feststellen, dass die Einhaltung der vorgesohriebenen 

Uienstzeiten von 8 bis 16 Uhr duroh dem genannt'?n Funktionär im Interesse 

des Di!';'l\s-tes voll und ganzerfolgt.-Insoferne während der Dienstzeit die 

Gesohäft e des Vereines ein ghdchfalls~'hrena.mtlich tätiger Sekretär roi t 

den erford"'rl1ohen HilfskräI't.:,n Vers ieht 1 weloh" se>lbstverständlioh aus 

Vereins:ni tteln bezahlt vll?rden, bin ich daher im Sinne der demokratisohEm 

Grundsätze nicht in der Lag p , dem Vereins:funktionär eine auss~rdienstliohe 

Tätigkeit ~aoh Dienstsohlu~s im Interesse eines behördlich anerkanl1t~n 

Vereines zu unt<'>rsagen .. 

-.-.- ..... -.-.-
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